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VdF-Seminar 1/2001

Thema: Aktuelle Rechtsfragen zur HOAI
Besonderheiten bei der Planung für Technische
Ausrüstung

Leitung / Referent: Rechtsanwalt Wolf Osenbrück
RAe Osenbrück-Bubert-Kirsten
51149 Köln
Heumarer Straße 83

Fon: 02203 / 300099 
Fax: 02203 / 35102

Termin: Donnerstag, 25. Januar 2001

Zeit: Beginn 09.00 Uhr    Ende ca. 16.00 Uhr

Ort: Hotel Michaelis Leipzig
04107 Leipzig 
Paul-Gruner-Straße 44

Fon: 0341 / 26780     
Fax: 0341 / 2678100

Anfahrt: Ab Leipzig Hauptbahnhof 3 Stationen mit der Straßenbahn
Linie 11, 24, 28, in Richtung Süd / Connewitz / Markkleeberg

      

Ziel des Seminars: Im Seminar werden durch Vortrag und Diskussion wesentliche
Fragen der HOAI und Unklarheiten bzw. Probleme behandelt, 
die im täglichen Umgang mit der HOAI bestehen. Damit wird
durch daß Seminar die Voraussetzung für ein besseres
Verständnis und für die Stärkung der Rechtssicherheit,
insbesondere für den Fachplaner von Großküchenanlagen
geschaffen. Schwerpunkt bilden die Besonderheiten nach Teil
IX HOAI mit dem Leistungsbild nach § 73. Fragen und
Diskussionen sind erwünscht und im Rahmen des Seminars
zeitlich vorgesehen.

Text der HOAI (Stand 01.01.1996) bitte zum Seminar
unbedingt mitbringen.

Seminarunterlagen werden an alle Teilnehmer vor Ort
ausgegeben.

Seminarschwerpunkte: 1 Abgrenzung der Technischen Ausrüstung von
Gebäuden und Ingenieurbauwerken (§ 68 ff. HOAI) zur
sonstigen technischen Ausrüstung (z.B. Technische
Ausrüstung von Verkehrsanlagen oder die
Maschinentechnik) - Schaubild -

2 Objektbegriff nach § 68
3 Anrechenbare Kosten nach § 69
4 Äquivalenzkosten bei bauseitigen Leistungen nach § 69

Abs. 6
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5 Entsprechende Anwendungen von Regelungen der
Objektplanung für Gebäude auch bei Technischer
Ausrüstung nach § 69 Abs. 7

6 Besonderheiten beim Leistungsbild nach § 73
6.1 Ausführungs- Montagezeichnung
6.2 Fortschreibung der Ausführungsplanung
6.3 Objektüberwachung nach Aufwand

    Änderung vorbehalten!


